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1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

1.1 WAS WIRD GEFÖRDERT?

Kraft-Wärme-Kupplung („Mini-Blockheizkraftwerke“) in Verbindung mit der Sanie-
rung von Wohngebäuden
„Mini-Blockheizkraftwerke“ für Heizung und Warmwasserbereitung sowie Strom-
erzeugung
mit den Brennstoffen Erdgas oder Biomasse (Holz) in der Höhe von € 8.000.-. Es 
muss ein thermischer Speicher mit mindestens 800 Liter Speicherinhalt vorge-
sehen werden.

1.2 WIE WIRD GEFÖRDERT?

• Die Förderung besteht in der Gewährung eines einmaligen, nicht rückzahlbaren 
Baukostenzuschusses.

• Auf die Gewährung einer Förderung nach diesen Richtlinien besteht kein Rechts-
anspruch.

1.3 WER WIRD GEFÖRDERT?

Antragsberechtigt sind nur im Grundbuch eingetragene Eigentümer, Inhaber von 
Baurechten bzw. Pächter und Unterpächter (Eigenheim, Kleingartenwohnhaus) – 
sowohl natürliche als auch juridische Personen.

1.4 WANN WIRD GEFÖRDERT?

Die Förderungsaktion ist mit 31. Dezember 2012 befristet. Förderungsanträge kön-
nen bis zu diesem Stichtag eingereicht werden.

2 FÖRDERANTRAG

2.1 ANTRAGSFORMULAR

Das aufgelegte Antragsformular muss für die Einreichung der Förderung verwen-
det und in 2-facher Ausfertigung inklusive aller erforderlichen Nachweise und Bei-
lagen (siehe Punkt 3.1 Einreichunterlagen) eingereicht werden. Erhältlich ist es in 
der Einreichstelle der MA 50 und der MA 25. Weiters kann auch im Internet unter 
der Adresse
http://www.wien.gv.at/wohnen/wohnbaufoerderung/ahs-info/pdf/oekoantrag.pdf
das Antragsformular heruntergeladen werden.



2.2 EINREICHSTELLE

Der Antrag kann bei folgenden Stellen eingereicht werden.

Magistrat der Stadt Wien Magistrat der Stadt Wien
Magistratsabteilung 50 Magistratsabteilung 25
Gruppe Neubauförderung Gruppe ÖKO-Förderung
Muthgasse 62 Muthgasse 62
A-1194 Wien A-1194 Wien
 
3 EINREICHUNG

Eine vorzeitige Kontaktaufnahme mit der MA 25 im Planungsstadium, zur Abklä-
rung fachlicher Fragen im Zusammenhang mit den Einreichunterlagen, wird drin-
gend empfohlen.

3.1 EINREICHUNTERLAGEN

Folgende Beilagen und Nachweise sind dem Antragsformular unbedingt beizulegen:

Technische Beschreibung mit Angaben über Fabrikat und Gerätetype.

3.2 ERFORDERLICHE UNTERLAGEN NACH FERTIGSTELLUNG

Nach Fertigstellung des Bauvorhabens ist mit dem/der zuständigen Sachbearbeiter/
in der MA25 Kontakt aufzunehmen und folgende Unterlagen sind nachzureichen:

Nachweis der Gerätekosten 
(Rechnungen und Zahlungsbelege) oder Bestätigung der ausführenden Firma über 
das vollständig bezahlte Mini-Blockheizkraftwerk.

Bestätigung der ordnungsgemäßen Montage und Inbetriebnahme (Inbetrieb-
nahmeprotokoll) der Anlage.

Bestätigung der ordnungsgemäßen Montage und Inbetriebnahme (Inbetrieb-
nahmeprotokoll von einem befugten Unternehmen) sowie der Verwendung fachge-
rechter Komponenten.

Nachweis der Kosten 
(Rechnungen und Zahlungsbelege) oder Bestätigung der ausführenden Firma über 
die vollständig bezahlte Anlage. Es wird darauf hingewiesen, dass gegebenenfalls 
eine Genehmigung der MA 64 gemäß Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 2005 
einzuholen ist.



4 VOLLSTÄNDIGKEIT DER EINREICHUNTERLAGEN

Die Einreichunterlagen sind vollständig einzubringen. Unvollständige Anträge 
können nicht bearbeitet werden. Sie werden gegebenenfalls an den/die Antrag-
steller/in retourniert.

5 ENDABRECHNUNG

Die Auszahlung des Direktzuschusses erfolgt:

nach einem Ortsaugenschein und Vorliegen eines positiven Prüfberichts eines Amts-
sachverständigen der MA 25,
 
6 WAS SIE NOCH WISSEN SOLLTEN

6.1 KONTROLLE

Die Stadt Wien ist berechtigt, durch eigene oder durch von ihr beauftragte Orga-
ne die mit dieser Richtlinie festgelegten Bestimmungen zu überprüfen. Zu diesem 
Zweck hat der/die Förderungswerber/in diesen Organen Zutritt zu den Anlagen zu 
gewähren und die notwendigen Auskünfte zu erteilen.

6.2 WIDERRUF

Die Zuerkennung des Zuschusses ist innerhalb von zehn Jahren ab Auszahlung zu 
widerrufen bei:

• zweckwidriger Verwendung des Zuschusses,
• Förderung aufgrund unrichtiger oder unvollständiger Angaben des Förderungs-

werbers,
• Verweigerung von Kontrollen oder der Auskunftserteilung (siehe Punkt 6.1 „Kon-

trolle“).

Im Falle des Widerrufs ist der Zuschuss zuzüglich Zinsen binnen zwei Wochen von 
dem/der Förderungswerber/in zurückzuzahlen; die Zinsen werden vom Zeitpunkt 
der Zuzählung bis zur Rückzahlung berechnet, wobei ein Zinssatz in der Höhe von 
5% heranzuziehen ist.



KONTAKT

Auskünfte:
MA 25

Stadterneuerung und Prüfstelle
für Wohnhäuser

Muthgasse 62, 1194 Wien
Tel.: +43 1 4000 25221

http://www.wien.gv.at/wohnen/wohnbautechnik


